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88. Gesetz: Wiener Sozialhilfegesetz; .Änderung (1. Sozialhllfegese!:zno\·clle). 

88. vorübergehende Einschränkung sowie die Ein-
Gesetz vom 17• Oktober 1975 . d stdlung des Betriebes spätestens vier Wochen 
d w· S . lh ·rn ' mi~. dem vor der beabsichtigten Maßnahme der Aufsichts

as . 1den(elr S o_zialhil~ egesetz glelan) ert 1 behörde schriftlich anzuzeigen. 
wtr • ozta iegesetznove e 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

(3) Die Aufsicbtsbebörde hat Pflegeheime und 
Wohnheime hinsichtlich der in Abs. 1 bezeichne
ten Erfordernisse periodisch 2u überprüfen und 
den Rechtstr:..:igern der Heime mit Bescheid die 

Das Wiener Sozialhilfegesetz, LGB!. für Wien Behebung festgestellter Mängel unter Setzung 
N:r. 11/1973; wird wie fo1gt geändert: einer angemessenen Frist aufzutragen. Die 

1. Der Abs. 2 des § 8 hat zu lauten: 

„(2) Der Anspruch auf Hilfe zur Sicherung des 
Lebensbedarfes wird jedoch nicht berührt durch 

1. Unterhaltsleistungen von i\ngehörigen, die 
gemäß § 29 Abs. 2 nicht zum Ersatz der 
Sozialhllfekosten herangezogen werden 
dürfen; 

2. Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege." 

2. Der Abs. 4 des § 22 hat zu lauten: 
„( 4) Die Gewährung sozialer Dienste kann 

von einer zumutbaren Beitragsk·istung des Hilfe
empfängers und seiner unterhllltsp!!ichtigen An
gehörigen abhängig gemacht werden. Die im 
§ 29 Abs. 2 genannten Angehörigen dürfen 
jedoch keinesfalls zu Beitmgsleistungen heran
gezogen werden.'' 

3. Der 5. Abschnitt mit den §§ 23 und 24 
samt Überschriften hat zu lauten: 

„5. Abschnitt ~ Aufsicht über Pflegeheime 
und Wohnheime 

Rechtsträger der Heime sind verpflichtet, den 
Organen der Aufsichtsbehörde jederzeit Zutritt 
zur Liegenschaft und zu allen Räunliichkeiten 
zu ge\vähren. 

( 4) Der Betrieb eines Pflegeheimes oder 
'\;\1ohnheimes ist von der Aufsichtsbehörde mit 
Bescheid zu untersagen» wenn 

1. schwet\~riegende Mängel trotz eines Auf
trages nach Abs. 3 nicht behoben wurden, 

2. eine das Leben oder die Gesundheit der 
Heimbewohner derart unmittelbar bedro
hende Gefahr besteht, daß die Erteilung 
und Erfüllung von Aufträgen nach Abs. 3 
nicht abgewartet werden kann, oder 

3. den Organen der Aufsichtsbehörde ent
gegen den Bestitnmungen des Abs. 3 der 
Zutritt ver\vehrt wurde. 

(5) Ein nach Abs. 4 erlassener Bescheid ist 
wieder aufzuheben, wenn der Grund zur Unter
sagung \veggefallen ist. 

Strafbarkeit 

§ 24. (!) Eine Verwaltungsübertretung be-
Aufsicht . geht, wer 

1 

§ 23. (1) Pflegeheime (§ 15 Abs. 2) und Wohn- 1 1. die in§ 23 Abs. 2 festgelegte Anzeigepflicht 
helme (§ 22 Abs. 3) unterliegen der beMrdlichen verletzt, 
Aufsicht. Aufsiclmbehörde ist die Landes-
regierung. Die Aufsicht ist dahingehend aus~ 

zuüben, daß die Pflegeheime und Wohnheime 
nach Führung und Ausstattung den technischen, 
organisatorischen; personellen und hygienischen 
Erfordernissen einer fachgerechten Sozialhilfe 
entsprechen. 

(2) Die Rechtsträger von Pflegeheimen und 
Wohnheimen haben die Aufnahme, die Er
weiterung, eine wesentliche und nicht bloß 

2 

2. entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 3 
den Organen der Aufsichtsbehörde den 
Zutritt verwehrt, oder 

3. ein Hein1 trotz rechtskräftiger Untersagung 
gemäß § 23 Abs. 4 weiter betreibt. 

(2) Die Verwaltungsübertretungen sind un
beschadet einer etwaigen strafgerichtlichen Ver
folgung vom Magistrat mit Geldstrafe bis 
zu 30.000 S zu bestrafen." 
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